
            Entwurf zur frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden

ZEICHEN DER PLANGRUNDLAGE

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Es wird bescheinigt, dass die Planunterlage den Anforderungen gem. § 1 PlanzV entspricht, 
mit dem amtlichen Katasternachweis übereinstimmt und die Festlegung der städtebaulichen 
Planung geometrisch eindeutig ist.
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BEBAUUNGSPLAN  NR.  47/2
Baugesetzbuch

Der geänderte Entwurf des 
Bebauungsplanes hat in 
der Zeit vom
                     bis    
gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung
wurden am  
ortsüblich bekannt gemacht.

Die Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange sind zeitgleich 
erneut beteiligt worden.

Siegburg,

(Franz Huhn)
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Siegburg
hat den Bebauungsplan

am
als Satzung beschlossen.

Siegburg,

(Franz Huhn)
Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss wurde 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

am                        

ortsüblich bekannt gemacht.

Am Tag der Bekanntmachung
ist der Bebauungsplan in Kraft
getreten.

Siegburg,

(Franz Huhn)
Bürgermeister

Verordnung über die Ausarbei-
tung der Bauleitpläne und die
Darstellung des Planinhalts

Bauordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen

Verordnung über die bauliche
Nutzung der Grundstücke

In der Zeit vom  
bis                        ist mit dem 
Vorentwurf des Bebauungsplanes 
die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB durchgeführt worden.
Ort und Dauer wurden
am                       ortsüblich
bekannt gemacht.

Die betroffenen Behörden und
sonstige Träger öffentlicher 
Belange sind gem. § 4 Abs. 1 
BauGB zeitgleich beteiligt worden.

Siegburg,   

(Franz Huhn)
Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes 
hat in der Zeit vom                      bis  
                    gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung
wurden am 
ortsüblich bekannt gemacht.

Die Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange sind gem. § 3 
Abs. 2 BauGB von der Auslegung 
benachrichtigt und gem. § 4
Abs. 2 BauGB beteiligt worden.

Siegburg,   

(Franz Huhn)
Bürgermeister

Der Bebauungsplan wird hiermit
als Urkundsplan ausgefertigt.

Siegburg,

(Franz Huhn)
Bürgermeister

(BauGB)

In der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414).
Zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 20. Oktober 2015
(BGBl. I S. 1722)

Der Planungsausschuss der 
Stadt Siegburg hat in der Sitzung
am  16.09.2015             
die Aufstellung dieses Bebauungs-
planes gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
im beschleunigtenVerfahren gem. 
§ 13 a  BauGB beschlossen.

Dieser Beschluss wurde
am  28.10.2015              
ortsüblich bekannt gemacht.

Siegburg,   

(Franz Huhn)
Bürgermeister 

In der Fassung der Bekanntmachung vom
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)
Geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)

In der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132).
Zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 11. Juni 2013
(BGBl. I S. 1548)

(Landesbauordnung - BauO NRW)

In der Fassung der Bekanntmachung vom
01. März 2000 (GV. NRW. S. 256).
Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294)

(Baunutzungsverordnung - BauNVO)
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